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Es versteht sich von selbst, dass 
ein solcher Gesellschaftsvertrag 
zunächst die einzelnen Vertrags-
partner zu nennen hat. Schlie-
ßen sich also beispielsweise zwei 
Vereine zur gemeinsamen Durch-
führung einer Veranstaltung zu-
sammen, so bietet sich folgende 
Formulierung an: 

Zwischen 
Verein A e. V. (Name, An-
schrift) 
vertreten durch den Vorstand, 

…….
und 
Verein B e. V. (Name, An-
schrift)
vertreten durch den Vorstand, 

……
wird folgender Gesellschafts-
vertrag zur gemeinsamen 
Durchführung der Veranstal-
tung XY geschlossen. 

Zusammenarbeit auf solider Basis

Im Rahmen einer Präambel kön-
nen sich die Vertragsparteien in 
freien Worten darüber erklären, 
worin der Hintergrund der Zusam-
menarbeit besteht. Rechtliche Vor-
gaben bestehen dabei nicht. 
Die Gesellschaft kann, muss aber 
nicht einen Namen führen: Es ist 
dann der Zusatz „GbR“, der auf die 
Rechtsform hinweist, anzufügen: 

Name, Sitz
(1)  Die Gesellschaft führt den Na-

men Veranstaltungsgemein-
schaft XY GbR.

(2)  Sitz der Gesellschaft ist X.
Jedenfalls ist aber die Vereinba-
rung eines gemeinsamen Zweckes 
zwingender Bestandteil des GbR-
Gesellschaftsvertrages. Der Gegen-
stand der GbR kann sich auf jeden 
erlaubten Zweck richten. Er muss 
nicht dauerhaft sein. Dieser Ge-
genstand der Zusammenarbeit ist 

der eigentlich Kern des Kooperati-
onsvertrages. Zu berücksichtigen 
ist, dass sich die Vertragspartner 
durch den Abschluss des Vertra-
ges rechtsverbindlich und einklag-
bar zur Erbringung des festgelegten 
Beitrages verpflichten: 

§ 1 Zweck der Zusammenarbeit 
(1)  Hiermit schließen wir uns zu 

einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts zusammen. 

(2)  Der Zusammenschluss be-
zweckt die Durchführung ei-
ner überregionalen Veranstal-
tung am (…) in(…). 

Ganz verschiedene Projekte kön-
nen im Rahmen einer solchen Zu-
sammenarbeit verfolgt werden. 
Nicht außer Acht gelassen werden 
sollten die entstehenden steuer-
rechtlichen Konsequenzen. Hier 
verweise ich auf den Artikel der 
WLSB-Steuerberaterin Ursula Aug-

r
EC

H
T

SB
Er

A
T

Er

WlSB-Justitiar Joachim Hindennach 
erläutert an dieser Stelle regelmäßig 
rechtsfälle, die die Arbeit von Sport-
vereinen tangieren, und gibt juristi-
sche Tipps für die Vereinspraxis.

Bei Fragen an den Experten können 
sich Vereine an das VereinsService-
Büro des WlSB wenden: info@wlsb.de.

Aus ganz verschiedenen 
Gründen nutzen Vereine 
die Möglichkeit, mit ande-

ren Vereinen, öffentlichen Ein-
richtungen, Unternehmen usw. zu 
kooperieren. Auch wenn sich für 
solche Zweckverbindungen ge-
setzliche Grundlagen finden, soll-
te auf eine sichere, schriftliche Ba-
sis nicht verzichtet werden. Die 
folgenden Formulierungen sollen 
eine erste Hilfestellung dafür ge-
ben, was geregelt werden sollte. 
Aber Vorsicht: Jede Zusammenar-
beit gestaltet sich unterschiedlich, 
und eine vertragliche Grundlage 
bietet nur dann ausreichenden 
Schutz, wenn auf die konkreten 
Umstände der Zusammenarbeit 
eingegangen wird. 

Muster einer Kooperationsvereinbarung für Sportvereine

Zusammenarbeitsverträge haben 
zum Gegenstand, dass mehrere 
Beteiligte zur Erreichung eige-
ner, jedoch gleichliegender inte-
ressen oder eines gemeinsamen 
Zweckes zusammenwirken. Ver-
schiedene gesellschaftsrechtliche 
Ausgestaltungen sind möglich, 
eine Anwendung der Vorschriften 
über die Gesellschaft bürgerlichen 
rechts ist aber die regel. Diese so-
genannte BGB-Gesellschaft ist ge-
setzlich in den §§ 705 ff. BGB weit-
gehend dispositiv geregelt, bietet 
den Vertragspartnern also weit-
reichende regelungsmöglichkei-
ten. Sie ist als Außengesellschaft, 
soweit sie durch Teilnahme am 
rechtsverkehr eigene rechte und 
Pflichten begründet, eine nach 

der rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes rechtsfähige Perso-
nengesellschaft, die durch einen 
Gründungsvertrag der Gesell-
schafter entsteht. 
Mindestinhalt dieses Vertrages ist 
die übereinstimmende Willenser-
klärung der Parteien über die Er-
richtung einer Gesellschaft – unter 
Angabe des gemeinsamen Zwe-
ckes des Zusammenschlusses so-
wie der Verpflichtung der Gesell-
schafter, den gemeinsamen Zweck 
durch bestimmte Beiträge zu för-
dern. Der Gesellschaftsvertrag 
selbst ist formfrei wirksam, soweit 
nicht aufgrund spezialgesetzlicher 
Vorschriften Schriftformzwang be-
steht oder notarielle Beurkundung 
erforderlich ist. 

Eine Kooperation 
per Handschlag 
sollte nur der Be-
ginn der Zusam-
menarbeit sein. 
Besser ist es, die 
genauen Modali-
täten in einer 
Vereinbarung 
festzuhalten. 

Foto: Stefanie Hof-
schlaeger/pixelio 
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Bei großen Ver-
anstaltungen von 
Sportvereinen ist 
es durchaus sinn-
voll, mit Nachbar-
vereinen zu ko-
operieren und so-
mit Kräfte zu 
bündeln. Wer wo-
für zuständig ist 
und wie abge-
rechnet wird, 
sollte in einer Ko-
operationsverein-
barung geregelt 
sein – und nicht 
nur das ... 
Foto: Michael Weber

sten (in Ausgabe 7/2010). 
Für die Geschäftsführung und Ver-
tretung in der Gesellschaft bürger-
lichen Rechts gibt es die gesetzli-
chen Vorschriften der §§ 709 – 715 
BGB, wobei eine anderslautende 
Regelung möglich ist. Festgehalten 
werden sollte, wer die Gesellschaft 
vertritt. Wie in der Satzung eines 
Vereins kann frei gewählt werden, 
ob eine Alleinvertretungsbefugnis 
oder lediglich eine gemeinsame 
Vertretungsbefugnis verschiede-
ner Vertreter statuiert wird. Emp-
fehlenswert kann die Berufung ei-
nes Projektkoordinators sein, der 
für die Kommunikation und Ko-
ordination zwischen den Vertrags-
parteien zuständig ist. 

§ 2  Geschäftsführung, Vertretung 
und Koordination 
(1)  Die Geschäftsführung und die 

Vertretung der Gesellschaft ob-
liegen den Gesellschafterverei-
nen gemeinsam. Jeder Gesell-
schafterverein bestimmt eine 
Person als Bevollmächtigten. 
Für jedes Geschäft ist die Zu-
stimmung aller Gesellschafter 
erforderlich, soweit nicht die 
nachstehende Regelung in Ziff. 
2 Anwendung findet.

(2)  Für Rechtsgeschäfte und/ oder 
Maßnahmen, durch die die 
Veranstaltungsgemeinschaft 
XY im Einzelfall mit nicht 
mehr als € …… verpflichtet 
wird, hat jeder Gesellschafter 
Alleingeschäftsführungs- und 
-vertretungsbefugnis. 

(3)  Als Koordinator wird überein-
stimmend (…) benannt. Der 
Koordinator ist für die Koordi-
nierung der Zusammenarbeit 
verantwortlich. Jeweils zum 
Quartalsanfang wird eine tur-
nusmäßige Besprechung ver-
einbart, jeweils im Wechsel 
bei den Vertragsparteien. 

Gesellschafterversammlungen zur 
Herbeiführung von Beschlüssen 
sind gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben. Im Gesellschaftervertrag kann 
aber vorgeschrieben werden, dass 
die Beschlussfassung der Gesell-
schafter in einer Gesellschafter-
versammlung stattfindet. 

§ 3 Gesellschafterversammlung 
(1)  Die Gesellschafter entscheiden 

in allen Angelegenheiten der 
Gesellschaft durch Beschluss 
in einer Gesellschafterver-
sammlung. 

(2)  Gesellschafterbeschlüsse wer-
den mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Zu regeln ist die Be-
teiligung der Gesellschafter/
Vereine sowie die Gewinn- und 
Verlustbeteiligung. 

§ 4  Anteil am Gesellschaftsvermögen, 
Gewinn- und Verlustbeteiligung 
(1)  Die Gesellschaftervereine sind 

am Vermögen der Gesellschaft 
zu gleichen Anteilen beteiligt.

(2)  Die Gesellschaftervereine sind 
am Gewinn und Verlust zu 
gleichen Anteilen beteiligt. 

Mangels Kaufmanneigenschaft 
braucht die GbR keinen Jahresab-
schluss nach § 242 HGB aufstellen. 
Gem. § 421 Abs. 2 BGB sind die Ge-
sellschafter der Gesellschaft von 
längerer Dauer lediglich verpflich-
tet, einen Rechnungsabschluss zu 
erstellen. 

§ 5 Jahresabschluss
(1)  Das Geschäftsjahr ist das Ka-

lenderjahr. 
(2)  Der Jahresabschluss der Ge-

sellschaft ist als Vermögens-
rechnung mit Gewinn- und 
Verlustrechnung innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf 
des Geschäftsjahres durch die 
Gesellschafter zu erstellen und 
unverzüglich der Gesellschaf-
terversammlung zur Verab-
schiedung vorzulegen. 

Von vornherein vereinbart wer-
den kann die Dauer der Zusam-
menarbeit, wenn beispielsweise 
der Zweck der Zusammenarbeit 
die Durchführung einer gemein-

samen Veranstaltung darstellt. An-
sonsten sollte eine Regelung da-
rüber herbeigeführt werden, wie 
die Zusammenarbeit aufgelöst wer-
den kann. 

§ 6 Dauer der Zusammenarbeit, Kün-
digung 

(1)  Die XY GbR besteht von un-
bestimmter Dauer. 

(2)  Jeder Gesellschafterverein 
kann die XY GbR unter Ein-
haltung einer Frist von drei 
Monaten eines Kalenderjah-
res schriftlich kündigen. Das 
Recht zur außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem 
Grunde bleibt unberührt.

Üblich ist schließlich der folgen-
de Schlussabschnitt, in welchem 
beispielsweise Vorgaben für Ne-
benabreden oder etwaige unwirk-
same Regelungen bestimmt wer-
den können.

§ 7 Schlussbestimmungen 
(1)  Nebenabwendungen, Ände-

rungen und Ergänzungen be-
dürfen der Schriftform. Dies 
gilt auch für einen Verzicht 
auf dieses Schriftformerfor-
dernis. 

(2)  Sollte eine Bestimmung die-
ses Vertrages unwirksam sein, 
so berührt dies die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmun-
gen des Vertrages nicht. Die 
unwirksame Bestimmung soll 
vielmehr durch eine Regelung 
ersetzt werden, die rechtlich 
zulässig ist und der ursprüng-
lichen Bestimmung am nächs-
ten kommt. 


